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 Veröffentlicht am 14.11.1928

Norm

EO §224

Rechtssatz

Hypothekarzinsen können vom Gläubiger, auch wenn er Ersteher ist, nur bis zum Tage des Zuschlages, nicht aber bis

zum Tage der Meistbotsverteilung begehrt werden. Ein Kontoauszug muß nicht zum Beweise der Forderung genügen.
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